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Beschluss  

 

TOP I.17 Änderung von §§ 135, 137 der Grundbuchordnung (GBO) 

 

Berichterstattung:  Bayern 

 

Die Justizministerinnen und Justizminister der Länder bitten den Bundesminister der Justiz, 

einen Gesetzesentwurf zur Änderung von §§ 135 und 137 der Grundbuchordnung mit 

dem Ziel, Behörden zur Teilnahme am elektronischen Rechtsverkehr in Grundbuchsachen 

zu verpflichten und die sicheren Übermittlungswege auch in Grundbuchsachen 

zuzulassen, vorzulegen.  


